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Beschlussvorlage 

 
Vorlage-Nr.: BV/0407/2013  Datum: 14.08.2013

Baudezernent 

Verfasser: 62-Amt für Stadtvermessung und 
Bodenmanagement 

Az: 62 sa-gö 

Gremienweg: 
 

 
 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Stadtrat 

 

12.09.2013 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Haupt- und Finanzausschuss 

 

02.09.2013 

TOP  nicht öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Arbeitskreis 
"Straßenbenennungen" 

 

27.06.2013 

TOP  nicht öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 
 
Betreff: Benennung der öffentlichen Fläche zwischen den Koblenzer Rathäusern I 

und II - bei gleichzeitiger Umbenennung des nördlichen Abschnitts der 
Gymnasialstraße - in "Willi-Hörter-Platz" 

 
Beschlussentwurf:  
Der Stadtrat beschließt, 
 

1. für den nördlichen Abschnitt (im beigefügten Auszug aus der Stadtgrundkarte mit 
Kreuzen gekennzeichnet) der  

 
    „Gymnasialstraße“ 
 
 diese amtliche Bezeichnung aufzuheben 
 

2. die im beigefügten Kartenauszug schraffiert dargestellte Fläche 
 
    „Willi-Hörter-Platz“ 
 
 zu benennen. 
 
Begründung: 
Für die Sitzung des Stadtrates am 02.05.2013 hatte die FBG-Ratsfraktion den Antrag gestellt 
(AT/0034/2013, TOP 29), den 2012 geschaffenen Verbindungsweg zwischen der Münzstraße  
und der Gemüsegasse nach dem ehemaligen Oberbürgermeister und Ehrenbürger Willi Hörter 
zu benennen. In der hierzu von der Verwaltung abgegebenen Stellungnahme (ST/0088/2013) 
wurde empfohlen, diesem Antrag nicht zu folgen, da die Bedeutung dieses Weges nicht der 
Person von Herrn Willi Hörter gerecht wird.  
 

Koblenz – Magnet am Deutschen Eck: 
 

Die Stadt zum Bleiben. 
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Bei der Behandlung des v. g. TOP’es Nr. 29 in der Stadtratssitzung am 02.05.2013 erklärte 
der Herr Oberbürgermeister, dass sich der Stadtvorstand schon mit dieser Frage beschäftigt 
habe. Er sei zu dem Ergebnis gelangt, dass der Rathausplatz mit dem Schängelbrunnen 
vielleicht ein würdigerer Rahmen für Willi Hörter sei. Im Änderungsantrag vom 02.05.2013 
der SPD-Ratsfraktion zum v. g. TOP 29 der Stadtratssitzung am gleichen Tag wurde im 
letzten Absatz ausgeführt: „Für den ehemaligen Oberbürgermeister Willi Hörter erscheint uns 
der unmittelbar an das Rathaus angrenzende Platz als deutlich angemessener“. Auch die 
CDU-Ratsfraktion hatte zum letztgenannten TOP 29 folgenden Änderungsantrag gestellt: 
„Der Stadtrat möge beschließen, den Rathausvorplatz nach dem ehemaligen 
Oberbürgermeister und Ehrenbürger der Stadt Koblenz, Willi Hörter, zu benennen“. Letztlich 
empfahl der Herr Oberbürgermeister, der Arbeitskreis Straßenbenennungen solle über die v. 
g. Änderungsanträge beraten, damit in der ersten Stadtratssitzung nach der Sommerpause eine 
Entscheidung in dieser Angelegenheit gefällt werden kann. 
 
Der Arbeitskreis Straßenbenennungen erörterte in seiner Sitzung am 27.06.2013 den v. g. 
Sachverhalt. Abschließend empfahl er einstimmig den v. g. Beschlussentwurf. 
 
Wie aus dem beigefügten Auszug aus der Stadtgrundkarte ersichtlich, ist nur das Flurstück 
872/2 (Gemarkung Koblenz, Flur 8) mit dem amtlichen Straßennamen „Gymnasialstraße“ 
versehen. Der übrige Platzbereich vor dem Koblenzer Rathaus mit dem Schängelbrunnen ist 
mit den Gebäuden vom Rathaus I insgesamt der städtischen Parzelle Nr. 872/5 zugeordnet. 
Im Übrigen sei erwähnt, dass die Anschriften vom Rathausgebäude I wie folgt lauten: 
„Gymnasialstraße 2“ und „Jesuitenplatz 2“; das Rathausgebäude II, einschließlich der darin 
befindlichen Sparkasse, besitzt die Anschrift „Gymnasialstraße 1“. 
Bei Umsetzung des o. g. Beschlussentwurfs würden sich nur die Anschriften der v. g. 
Rathäuser (tlw.) und der Sparkasse wie folgt ändern (zudem schlagen wir hierbei vor, die 
Hausnummern den derzeitigen Rathauszuordnungen „I“ und „II“ anzupassen): 
 
    - bisher -   - neu - 
Rathausgebäude I:  u. a. Gymnasialstraße 2 Willi-Hörter-Platz 1 
Rathausgebäude II:  Gymnasialstraße 1  Willi-Hörter-Platz 2 
Sparkasse:   Gymnasialstraße 1  Willi-Hörter-Platz 4. 
 
Die Umbenennung ist zwingend erforderlich, um im Interesse einer zuverlässigen 
Postzustellung und einer raschen Orientierung in Notfällen (Polizei, Feuerwehr, 
Rettungsdienst) zweifelsfrei erreichbar zu sein. 
 
Die von der v. g. Anschriftenänderung Betroffenen wurden gehört; Einwände wurden nicht 
vorgetragen. 
 
Herr Willi Hörter (*1930, +1996) war aufs Engste mit seiner Heimatstadt verbunden. Er war 
22 Jahre (1972 – 1994) Oberbürgermeister von Koblenz; 1995 ernannte ihn der Stadtrat zum 
Ehrenbürger von Koblenz. Er gehörte seit 1956 dem Stadtrat an. Von 1965 bis 1975 vertrat er 
Koblenz im Landtag von Rheinland-Pfalz. Herr Hörter hat wie kein anderer die Stadt 
entwickelt, geformt und zu dem gemacht, was sie heute ist: eine lebens- und liebenswerte 
Stadt. Sein Name ist untrennbar mit der Vollendung des Wiederaufbaues von Koblenz 
verbunden. 
 
 
Anlage: Auszug aus der Stadtgrundkarte 
 
 


